
Richtlinie für die Nutzung und Gestaltung 
der Freiräume der Siedlungen  
der Spar- und Bauverein Solingen eG

– Freiraumrichtlinie –  
Präambel
Die Siedlungen der Spar- und Bauverein Solin-
gen eG verfügen über einen großzügigen und 
hochwertigen Freiraum, durch ihn wird die 
Attraktivität der Wohnsiedlungen wesentlich 
geprägt.

Das Motto „Wohnen im Licht“ ist für den Spar- 
und Bauverein Ausdruck und Verpflichtung 
für anspruchsvolles, gesundes und naturnahes 
Wohnen, dieses gilt es auch für die Zukunft 
aller Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb 
der Genossenschaft, Siedlungen zu erhalten.

Aufgrund der vielfältigen Nutzungsansprüche, 
die durch die Bewohnerinnen und Bewohner 
an ihren Freiraum gestellt werden, konnte in 
der Vergangenheit nicht immer die hohe Qua-
lität der Freiräume für alle gewahrt werden, so 
dass anhand dieser „Richtlinie für die Nutzung 
und Gestaltung der Freiräume der Siedlungen 
der Spar- und Bauverein Solingen eG“ nunmehr 
Regelungen getroffen werden, durch die in 
Zukunft die Attraktivität genossenschaftlichen 
Wohnens für alle möglichst konfliktfrei gesi-
chert werden soll. Die Qualität der Freiräume 
in den Genossenschaftssiedlungen kann nicht 
allein durch den Erlass einer Richtlinie erhal-
ten bzw. geschaffen werden, letztendlich ist es 
Aufgabe aller Bewohnerinnen und Bewohner, 
diese Richtlinie mit Leben zu erfüllen und durch 
gemeinschaftliches und solidarisches Handeln 
dafür Sorge zu tragen, dass auch ihr Wohn-
umfeld den Ansprüchen eines attraktiven und 
zeitgemäßen Wohnens gerecht wird.

1. Ziele und Grundsätze
(1)	Ziel unserer Genossenschaft ist es, humanes 

Wohnen zu gewährleisten. Dabei sollen 
die Möglichkeiten solidarischen Handelns 
sowie die Verantwortung für den Schutz der 
natürlichen Umwelt beachtet werden.

	 Neben der Wohnung selbst erfüllen die Frei-
räume hierbei einen wichtigen Beitrag.

	 Die Inanspruchnahme des Freiraumes durch 
Bewohneraktivitäten dient der Bereiche-
rung der Lebens- und Wohnqualität und soll 
ausdrücklich nach Maßgabe der folgenden 
Grundsätze unterstützt und gefördert 
werden.

(2)	Für die Nutzung und Gestaltung der Frei-
räume gelten folgende Grundsätze:

•	 Der nicht von der Genossenschaft bebaute 
oder befestigte Grundstücksbereich einer 
Siedlung steht als Freiraum allen Bewoh-
nern und Bewohnerinnen zur Verfügung.

•	 Der Freiraum ist grundsätzlich gärtnerisch 
anzulegen oder naturnah zu belassen und 
zu unterhalten, soweit diese Flächen nicht 
für andere zulässige Verwendungen be- 
nötigt werden.

•	 Es ist anzustreben, den Freiraum als ökolo-
gisches Wirkungsgefüge von Boden, Was-
ser, Luft, Klima, Tieren und Pflanzen in sei-
nen abgrenzbaren Teilen so zu sichern, dass 
die den Standort prägenden biologischen 
Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie 
kleinräumigen Strukturen erhalten, entwi-
ckelt oder wiederhergestellt werden.

•	 Boden-, Wasser- und Luftverunreinigungen, 
Lärmeinwirkungen sowie sonstige Beein-
trächtigungen sollen vermieden werden.

•	 Die Siedlungsfreiräume sind in ihrer Viel-
falt, Eigenart und gestalterischen Schön-
heit auch als Erlebnis-, Nutz- und Erho-
lungsraum für alle ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner zu sichern, bzw. zu entwickeln.

•	 Nicht genutzte oder bewirtschaftete Flä-
chen sind, soweit eine andere Zweckbe-
stimmung nicht entgegensteht, für die 
Gemeinschaft vorzuhalten.

•	 Unbebaute Teilflächen von Grundstücken, 
auf denen Wohngebäude mit mehreren 
Wohneinheiten stehen, sind im Übrigen so 
zu gestalten, dass sie für alle Generationen 
als Aufenthaltsort wie z. B. als Spiel- und 
Ruheflächen für Kinder und ältere Genera-
tionen geeignet sind.

•	 Bauliche Anlagen innerhalb der Freiräume 
sind mit ihrer Umgebung derartig in Ein-
klang zu bringen, dass sie das Siedlungsbild 
oder dessen beabsichtigte Gestaltung nicht 
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beeinträchtigen, dies gilt sowohl hinsicht-
lich Form, Maßstab, Proportionen, Werk-
stoffen und Farben gleichermaßen.

2. Allgemeine Verpflichtung
Jeder hat nach Maßgabe dieser Richtlinie zur 
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der 
Freiraumnutzung und -gestaltung beizutragen 
und sich so zu verhalten, dass die genossen-
schaftlichen Ziele im Wohnbereich in ihrer 
Breite und Vielfalt für alle erreichbar bleiben.

3. Freiraumplanung
Die Freiraumplanung hat die Aufgabe, die 
Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkli-
chung der Ziele zur Nutzung und Gestaltung 
der Siedlungsfreiräume zu ermitteln und dar-
zustellen.

Inhalte der Freiraumplanung:

1.	 Bestandsaufnahme

Darstellung des Ist-Zustandes, einschließlich 
des sich daraus ergebenden Konfliktpotenzials 
(Plan und Text).

2.	 Neuplanung

Konkretisierung der Ziele und Grundsätze zur 
Freiraumnutzung und -gestaltung.

Darstellung der Neuplanung sowie eine Beur-
teilung des Zustandes nach Maßgabe dieser 
Ziele, einschließlich der sich daraus erge-
benden (neuen) Konflikte. (Plan und Text)

3.	 Kostenermittlung

	 - Eigenleistung
	 - Fremdleistung
	 - Sachkosten

4. �Anforderungen an die  
Nutzung und Gestaltung der 
Freiräume

Die Freiräume der Siedlungen dienen dem 
Wohnen, auf ihnen ist grundsätzlich der Auf-
enthalt aller Bewohnerinnen und Bewohner 
unter Beachtung der Ziele und Grundsätze 
zulässig.

Alle Nutzungen sind so auszuüben, dass von 

ihnen keine übermäßigen Beeinträchtigungen 
oder Belästigungen ausgehen, durch die der 
soziale Frieden einer Nachbarschaft nachhaltig 
gestört wird; umgekehrt dürfen keine Verbote 
ausgesprochen werden, durch die eine dem 
Wohnen dienende Freiraumnutzung gänzlich 
ausgeschlossen wird.

Sondernutzungen Einzelner oder einzelner 
Gruppen, die eine gemeinschaftliche Nutzung 
(sog. Exklusivnutzungen) außerhalb von Mie-
terfreiflächen, das sind insbesondere Mieter-
gärten, ausschließen, sind grundsätzlich zu 
vermeiden.

Gemeinschaftsfreiflächen
Benutzbare Gemeinschaftsfreiflächen sind 
grundsätzlich als Rasenflächen anzulegen, 
notwendige Befestigungen z. B. für Wege, Sitz-
plätze, Hofflächen am Haus etc. dürfen nur mit 
wasserdurchlässigen Materialien (z. B. Pflaste-
rungen mit Fugen, Rasengittersteinen, wasser-
gebundenen Decken) hergestellt werden. Voll-
flächige Versiegelungen mit Asphalt oder Beton 
sind unzulässig. Ausnahmsweise sind für Haus-
zuwegungen und Hofflächen Verbundpflaste-
rungen und Gehwegplatten zulässig.

Die Anordnung und Errichtung von Gemein-
schaftseinrichtungen auf den Grundstücken, 
wie Gemeinschaftshäuser, -sitzecken, -terras-
sen, Teichanlagen, Grillplätze, Spielplätze und 
das Anpflanzen von Sträuchern etc., bedürfen 
grundsätzlich, soweit sie nicht im Rahmen der 
Freiraumplanung festgelegt sind, der Genehmi-
gung. Mit der Genehmigung können weitere 
Auflagen, z. B. zu Materialien, Dachneigungen, 
Farbgebung, Sicherungsmaßnahmen etc., 
erteilt werden.

Das Anpflanzen von Bäumen durch die Bewoh-
ner ist unzulässig.

Die von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
errichteten Gemeinschaftseinrichtungen sind 
von diesen in einem einwandfreien, funktions-
fähigen und sicheren Zustand zu halten.

Einzelanforderungen
1.	 Gemeinschaftshäuser

Gemeinschaftshäuser als Geräteschuppen oder 
Lauben dürfen nicht größer sein als 30 cbm 
umbauter Raum.
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Die Außenwände und Konstruktionsteile sind 
in Holz herzustellen, für die Dacheindeckung 
sind auch Bitumenpappen, Wellzementfaser-
platten und Gründächer zulässig.

2.	 Gemeinschaftssitzecken/-terrassen

Gemeinschaftssitzecken oder -terrassen soll-
ten nicht größer als 30 qm sein.

Eine Überdachung dieser Flächen ist nur in 
Form von offenen Pergolen/Rankgerüsten aus 
Holz zulässig. Geschlossene Überdachungen 
sind nur ausnahmsweise bis zu einer Gesamt-
fläche von max. 16 qm zulässig.

Die Abgrenzung von Gemeinschaftssitzecken 
oder -terrassen zum übrigen Freiraum darf nur 
mit lebenden Hecken oder Strauchgruppen 
erfolgen.

Zäune sind unzulässig.

3.	 Gemeinschaftsgrillplätze

Gemeinschaftsgrillplätze als feste bauliche 
Anlagen dürfen nur in einer Entfernung von 
mindestens 10 Metern von Fenster- und Tür-
öffnungen zu Wohnungen errichtet werden. 
Ebenso sind diese Anlagen in ausreichendem 
Abstand von privaten Sitzplätzen und Terras-
sen anzuordnen.

4.	 Teichanlagen / Biotope

Teichanlagen sind nur als Feuchtbiotope zuläs-
sig. Für das richtige Anlegen und Gestalten 
von Teichanlagen ist das von der Verwaltung 
herausgegebene Merkblatt zu beachten.

Andere kleinere Biotope, wie z. B. Trocken-
mauern, Steinhaufen, kleinere Senken etc., 
können zugelassen werden.

5.	 Kleinkinderspielplätze

Kleinkinderspielplätze sind so anzuordnen, 
dass sie möglichst gefahrlos erreicht werden 
können sowie in Sicht- und Rufweite der Woh-
nungen liegen.

6.	 Vorgärten und sonstige Gemeinschafts-
anlagen

Vorgärten sind grundsätzlich nur als Gemein-
schaftsfreiräume zu nutzen und zu unterhal-
ten; gleiches gilt auch für sonstige Gemein-
schaftsanlagen, wie Abstellanlagen für Fahrrä-
der, Anlagen für feste Abfall- und Wertstoffe, 
Wäschespinnen bzw. festinstallierte Trocken-
ständer, Garagen und Stellplätze.

Diese Anlagen sind grundsätzlich durch die 
Verwaltung zu planen und zu unterhalten.

Die Anlage von kleineren Pflanzstreifen und 
-beeten durch die Mieter kann zugelassen 
werden. Solche sind dann durch die Mieter zu 
unterhalten und zu pflegen.

Das Abstellen von Motorrädern etc. innerhalb 
der Freiräume bedarf der Genehmigung.

Nicht genehmigte Gemeinschaftseinrich-
tungen sind unzulässig.

Mieterfreiflächen
Die Freiräume können den Bewohnerinnen und 
Bewohnern für die private Nutzung zur Verfü-
gung gestellt werden, diese sind von ihnen in 
einem einwandfreien, funktionsfähigen und 
sicheren Zustand zu halten.

Die private Nutzung bedarf der Genehmigung, 
dies gilt auch für das Aufstellen, Anlegen 
und Errichten von baulichen und sonstigen 
Anlagen. Die folgenden Regelungen sind zu 
beachten:

Einzelanforderungen
1.	 Mietergärten

Mietergärten (privat genutzte Freiräume) dür-
fen nur an Bewohnerinnen und Bewohner der 
zugeordneten Siedlung vergeben werden.

Mietergärten dienen vorwiegend der Selbst-
versorgung und der Naherholung. Sie sind 
anzulegen und zu unterhalten.

In Mietergärten sind gemauerte oder beto-
nierte Aufbauten generell unzulässig.

Das Verlegen von Rasenrand- bzw. Kanten-
steinen hat so zu erfolgen, dass davon keine 
Gefahren oder sonstige Beeinträchtigungen 
ausgehen (z. B. beim Mähen durch den Regie-
betrieb Gärtner)

Freisitze (Sitzecken, Terrassen) dürfen max. 
nur eine Größe von 16 qm aufweisen und nicht 
ständig überdacht sein. Offene berankte Per-
golen aus Holz sind zulässig. Die Ausführung 
der Freisitze hat denen der Gemeinschaftssit-
zecken zu entsprechen.

Sonnen- bzw. Regenschutzanlagen dürfen nur 
als mobile Einrichtungen aufgestellt werden 
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und sind nach ihrer Benutzung zu entfernen. 
Dies gilt auch für so genannte „Römerzelte“ 
und ähnliche Einrichtungen.

Nur bei sehr langen Trocken-/Sonnen- oder 
Regenperioden während der Sommerzeit 
ist die längere Aufstellung solcher Anlagen 
zulässig.

Die Errichtung von einem Gerätehäuschen 
in Holzbauweise pro Mietergarten mit einer 
Grundfläche bis zu max. 4 qm ist zulässig. Für 
die Errichtung und Herstellung von Geräte-
häuschen ist das Merkblatt der Verwaltung zu 
beachten.

Das Anlegen von Biotopen in Mietergärten 
ist generell zulässig, die Regelungen zu den 
Gemeinschaftseinrichtungen sind entspre-
chend anzuwenden.

Bei Aufgabe der Mietergärten, z. B. aufgrund 
von Wohnungswechsel, sind alle festen Anla-
gen zu entfernen, die gesamte Nutzfläche ist 
als Grabeland herzurichten.

Ausnahmen sind nur zulässig, wenn Nach-
folger bereit sind, den Mietergarten in dem 
vorgefundenen Zustand zu übernehmen. Dies 
bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Mietergärten, die längere Zeit nicht genutzt 
werden (i. d. R. 1 Jahr) können auf Kosten der 
Mieter zur Rasenfläche umgestaltet und den 
Gemeinschaftsflächen zugeordnet werden.

2.	 Einfriedungen / Sichtschutzwände

Einfriedungen jeglicher Art von Mieterfreiflä-
chen sind unzulässig.

Sichtschutzwände sind nur im Bereich von 
Freisitzen als lebende Hecken oder Strauch-
gruppen bis zu einer Gesamthöhe von 1,8o m 
zulässig, ausnahmsweise können auch Holz-
sichtschutzzäune zugelassen werden mit einer 
maximalen Gesamtlänge von 4,00 m.

3.	 Mieterterrassen

Mieterterrassen außerhalb von Mietergärten 
(z. B. in direkter Zuordnung zur Erdgeschoss-
wohnung) bedürfen der Genehmigung, im 
Übrigen sind die vorhergehenden Regelungen 
entsprechend anzuwenden.

4.	 Sonstige bauliche Anlagen

Das Errichten von festen Grillplätzen als Mie-
tereinzelanlagen ist unzulässig. 

Das Aufstellen von Wäschespinnen bzw. fest 
installierten Trockenständern ist innerhalb der 
Mieterfreiflächen unzulässig.

Das ordnungsgemäße Aufstellen von Regenwas-
sertonnen mit Entwässerungsanschluss kann 
zugelassen werden, dabei ist für eine ausrei-
chende Abdeckung zu sorgen. Weitere Einzel-
heiten sind im Merkblatt der Verwaltung zum 
,Aufstellen von Regenwassertonnen’ geregelt.

Die Errichtung von Ställen für Kleintierhaltung 
(Kaninchen, Meerschweinchen etc.) bedarf der 
Genehmigung.

Das Aufstellen von Satelliten- und Funkanten-
nen ist auch innerhalb der Freiräume generell 
unzulässig. Ebenso unzulässig ist das feste Ver-
legen von Stromkabeln und anderen Versor-
gungsleitungen, das Errichten von Laternen 
und sonstigen reflektierenden Anlagen.

5.	 Tierhaltung

Tiere dürfen nur unter Aufsicht innerhalb der 
Freiraumanlagen gehalten werden. Beeinträch-
tigungen sind zu unterbinden, Tierausschei-
dungen sind umgehend durch deren Besitzer 
zu entfernen. Für das Halten von Hunden ist 
darüber hinaus Zif. 8 der Hausordnung zu 
beachten.

Eine artgerechte Tierhaltung ist zu gewähr- 
leisten.

6.	 Bepflanzungen

Beim Anpflanzen von Sträuchern sind folgende 
Grundsätze zu beachten:

Es sollen nur artgerechte und heimische Pflan-
zen verwandt werden. Beim Anpflanzen von 
Sträuchern sind für die natürliche Entwicklung 
der Pflanzen die wesentlichen Faktoren wie 
Besonnung, Belichtung, Bodenqualität, Feuch-
tigkeitsgrad und Windverhältnisse zu beach-
ten. Pflanzlisten werden durch den Spar- und 
Bauverein zur Verfügung gestellt.

Das Anpflanzen von Weihnachtsbäumen ist 
innerhalb der Gemeinschaftsflächen sowie 
innerhalb der Mietergärten unzulässig. 

Das Anpflanzen von Bäumen durch die Bewoh-
ner ist unzulässig, dies ist ausschließlich dem 
Regiebetrieb Gärtnerei oder vom SBV Dritten 
übertragenen, vorbehalten.
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Das ordnungsgemäße Aufstellen von Pflanzkü-
beln ist nur im Bereich der Sitzecken/Terrassen 
zulässig, sowie im Bereich von Hauseingängen 
und Zufahrten.

Obstbäume bis zu einer max. Höhe von 1,80 
m dürfen nur innerhalb der Mietergärten 
gepflanzt werden, innerhalb der Gemein-
schaftsfreiflächen sind diese nur mit Genehmi-
gung zulässig.

Generell unzulässig ist die Verwendung von 
giftigen Pflanzen und Sträuchern.

Fassadenbegrünungen bedürfen ebenfalls der 
Genehmigung.

7.	 Düngemittel / Kompostierung

Der Einsatz von Düngemitteln hat nach ökolo-
gischen Grundsätzen zu erfolgen.

Grünabfälle jeglicher Art innerhalb der Mie-
tergärten sind durch die Mieter zu verwerten 
oder zu entsorgen.

Die Errichtung von Komposthaufen bzw. 
Kompostieranlagen in Mietergärten kann im 
geringen Umfang (max. 1 qm Grundfläche) 
zugelassen werden, größere Komposthaufen/
Kompostieranlagen dürfen nur an geeigneter 
Stelle innerhalb der Gemeinschaftsfreiräume 
angelegt werden. Die Anlage größerer Kom-
posthaufen bedarf der Genehmigung.

Das Abholzen von Bäumen und Sträuchern ist 
nur im Rahmen der ordnungsgemäßen Pflege 
und Unterhaltung der Pflanzen mit Zustim-
mung des Regiebetriebes Gärtnerei zulässig. 
Großkronige, geschützte Bäume dürfen nicht 
entfernt, zerstört oder beschädigt werden.

Generell verboten ist auch das Lagern, 
Anschütten oder Ausgießen von Salzen, Säu-
ren, Ölen, Laugen und Farben oder Abwässern 
innerhalb der Freiräume.

Unzulässig ist ebenfalls das Lagern jeglicher 
Materialien und Stoffe (z. B. alte Möbel), die 
nicht zur ständigen Benutzung der Freiräume 
benötigt werden.

Im Rahmen der Genehmigung können für 
Einzelfälle weitergehende Auflagen erteilt 
werden.

5. Beteiligungs- und  
Genehmigungsverfahren
Zur Erreichung des Zieles, dass diese Richt-
linie möglichst von allen mit Leben erfüllt wird 
und sich mit gemeinschaftlichem und solida-
rischem Handeln einbringen können, soll die 
Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, der Selbstverwaltung und der Organe mit 
folgendem Verfahren gesichert werden:

Die Selbstverwaltung soll unter Beteiligung der 
Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen 
Siedlungen und mit Unterstützung der Verwal-
tung die örtlichen (siedlungspezifischen) Erfor-
dernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele der Freiraumnutzung und -gestaltung 
unter Beachtung der allgemeinen Grundsät-
ze sowie der sonstigen Bestimmungen dieser 
Richtlinie darstellen.

1.	 Bewohnerinnen und Bewohner

Die Bewohnerinnen und Bewohner eines 
Wohnbereiches, für die eine Freiraumplanung 
erstellt wird, sind grundsätzlich an der Frei-
raumplanung in geeigneter Weise zu beteili-
gen. Die von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern vorgetragenen Anregungen und Belange 
sind schriftlich zu dokumentieren.

Bei der Errichtung von Gemeinschaftseinrich-
tungen sowie der Anlage von Mieterfreiflä-
chen sind die betroffenen Bewohnerinnen und 
Bewohner anzuhören, das von ihnen abgege-
bene Votum soll grundsätzlich bei der Geneh-
migung beachtet werden.

2.	 Selbstverwaltung

Die Vertrauensleute, die Siedlungsspreche-
rinnen und Siedlungssprecher sowie die Bezirks-
sprecher und Bezirkssprecherinnen haben die 
Durchführung der Bewohnerbeteiligung sicher-
zustellen. Die Zuständigkeit richtet sich nach 
der Betroffenheit, d. h. z. B. bei kleineren Maß-
nahmen, bei denen nur zwei bis drei Hausein-
heiten berührt sind, ist eine Beteiligung über 
die Vertrauensleute in der Regel ausreichend.

Die Ergebnisse der Bewohnerbeteiligung sind 
der Verwaltung schriftlich vorzulegen, dabei 
kann die Selbstverwaltung eine von der Mehr-
heit der Bewohnerschaft abweichende Beurtei-
lung abgeben. Diese bedarf jedoch der Begrün-
dung.
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3.	 Spielplatz und Freiraumkommission

Für die Mitwirkung zur Einhaltung und Durch-
führung der Freiraumrichtlinie ist die Spielplatz 
und Freiraumkommission (SFK) zu beteiligen.

In die SFK werden vom Aufsichtsrat und der 
Selbstverwaltung Vertreter entsandt. Der Vor-
stand kann an den Sitzungen der SFK teilneh-
men. Die Verwaltung wird durch sachverstän-
dige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertre-
ten.

Für die Durchführung von Maßnahmen in den 
Freiräumen hat die SFK Vorschläge zum Wirt-
schaftsplan vorzulegen.

4.	 Vorstand

Der Vorstand ist grundsätzlich für die Geneh-
migung aller Maßnahmen, Planungen und 
sonstige Entscheidungen hinsichtlich der Frei-
räume zuständig. Die Beschlüsse der Bewohne-
rinnen und Bewohner, Selbstverwaltung und 
Freiraumkommission sind zu berücksichtigen.

Der Vorstand kann Einzelgenehmigungen, bei 
denen in der Regel keine Konflikte zu erwar-
ten sind (sog. Routinegenehmigungen) auf die 
zuständigen Verwaltungsabteilungen bzw. 
Regiebetriebe delegieren, hiervon ausgeschlos-
sen sind alle Entscheidungen von grundsätz-
licher Bedeutung.

6. Einhaltung von Maßnahmen
(1)	Für die Einhaltung und Überwachung der 

Richtlinie ist zunächst die Selbstverwal-
tung zuständig. Sie organisiert und trifft 
entsprechende Vorkehrungen vor Ort, dass 
alle Bestimmungen dieser Richtlinie einge-
halten werden und unterrichtet die Ver-
waltung über Verstöße bzw. Abweichungen 
oder sonstige erforderliche Anpassungen.

(2)	Die Genossenschaft kann im Rahmen dieser 
Richtlinie anordnen, dass die Bewohne-
rinnen und Bewohner oder Nutzungsbe-
rechtigten der Freiraumflächen bestimmte 
Maßnahmen zur Pflege, zur Unterhaltung 
und zum Schutz einer geordneten Frei-
raumnutzung und -gestaltung treffen. Dies 
gilt insbesondere im Zusammenhang mit 
der Vorbereitung und Durchführung von 
Baumaßnahmen.

7. �Bestehende Anlagen /  
Übergangsvorschriften

Werden nach dieser Richtlinie andere Anfor-
derungen an die Nutzung und Gestaltung von 
Freiräumen gestellt, als sie nach den bishe-
rigen „Regelungen“ geduldet waren, so kann 
verlangt werden, dass bestehende oder bereits 
begonnene bauliche Einrichtungen an diese 
Richtlinien angepasst werden, wenn dies zur 
Erhaltung des nachbarschaftlichen Friedens 
erforderlich ist.

8. Inkrafttreten
Solingen, den 31. März 1998

Noch Fragen? Wenden Sie sich 
bitte an den für Ihre Siedlung 
zuständigen Techniker oder 
Gärtner,

Durchwahl 20 66 - 550.

Stand 30.07.2008
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